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Verordnung

Der Bürgermeister der Marktgemeinde Oberndorf an der Melk verordnet gemäß § 43 Abs. 1 lit. d
StVO 1960 in Verbindung mit §94 d Ziffer 4lit. a StVO 1960, BGBI. Nr. 159/1960 in der geltenden
Fassung folgende Verkehrsbeschränkung:

Auf dem ersten Parkplatz von Richtung Pfarrkirche bei Liegenschaft Oberer Markt 6, Grdstk. 149
KG Oberndorf im Ausmaß von ca. 5 m Länge und ca. 3,5 m Breite ist

das Halten und Parken verboten;
ausgenommen sind Kraftfahrzeuge für dauernd stark gehbehinderte Personen,

wenn diese Personen wegen ihrer Behinderung darauf angewiesen sind, das von ihnen selbst
gelenkte Kraftfahrzeug oder ein Kraftfahrzeug, das sie als Mitfahrer benutzen, abstellen zu
können.

Die Kundmachung hat durch Aufstellung eines Verkehrszeichens gem. § 52 lit.a Ziff. 13 b StVO
1960 mit einer Zusatztafel gemäß § 54 Abs.5 lit. H StVO 1960 zu erfolgen.

Gemäß § 4 Abs 1 StVO 1960 tritt diese Verordnung mit der Aufstellung der Verkehrszeichen in
Kraft.
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